
Berichtigung zur Veröffentlichung der Satzung über die Erhebung einer 
Zweitwohnungssteuer in der Gemeinde Retgendorf  
 
§ 9 der Satzung muss wie folgt lauten:  
 

§ 9 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2001 in Kraft. 
 
 
 
Retgendorf, 05.03.2003 
 
 
 
Folgmann 
Bürgermeister 


